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- die Beteiligung von Angehörigen der v/es tlichen 
Be satzungs truppen am Mens eheniiande 1,

- die Beteiligung von Bürgern anderer sozialisri 
scher Länder am Menschenhandel,
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- Geiselnahine, Flugzeugentführung, Gefährdung des 
Lebens von Angehörigen der Grenzsicherungskräf te 
und andere derartige Gewaltakte,

- pr'ovokativ-demons trative Handlungen und andere 
Provokationen in Verbindung mit imperialistischen 
Massenmedien und anderen gegnerischen Einrichtungen

vorliegen.

Mit der ZKG ist ebenfalls zu koordinieren, wenn Hin
weise zu Schleusungsaktionen oder Vorhaben zum unge
setzlichen Verlassen bekannt werden, deren Realisierung 
das internationale Ansehen der DDR erheblich schädigen 
und der gegnerischen Provokationspolitik Vorschub lei
sten könnte.

Die Pflicht der sofortigen Koordinierung mit der ZKG 
besteht auch bei Bekanntwerden derartiger Hinweise 
während der operativen Vorgangsbearbeitung.

Über Hinweise zur Dekonspiration von H-I oder Arbeits
methoden des MfS boi der Bandenbekämpfung ist unver
züglich die ZKG zu informieren.


